
Schule: 
 
 

 

Betriebsanweisung 
für das Arbeiten mit einem 

Teppichmesser (Cutter) 

 
Datum: 
 
Unterschrift: 
 
 
 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

 

 
Es bestehen Gefährdungen durch: 
 Schnittverletzungen. 
Der Cutter ist ein sehr scharfes Schneidegerät, das bei unsachgemäßer 
Handhabung zu tiefen Wunden führen kann. 
Zweckfremde Benutzung kann den Cutter beschädigen. Beschädigtes Werkzeug oder 
nicht bestimmungsgemäß benutztes Werkzeug führt zu Gefährdungen, auch für die 
Mitschüler und die Umgebung. 
 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 

 
 Die Klinge nur zum unmittelbaren Gebrauch herausschieben. 
 Die Klinge nur soweit herausschieben, wie es notwendig ist und vor dem Gebrauch 

arretieren. 
 Cutter stets mit zurückgeschobener Klinge transportieren oder an andere 

übergeben. 
 Cutter stets mit zurückgeschobener Klinge aufbewahren. 
 Immer nur von sich weg schneiden. 
 Klinge nicht seitlich belasten, sie kann abbrechen und durch Herumfliegen 

Verletzungen verursachen. 
 

 

Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall 
  

• Stumpfe Klingen verleiten zum festen Drücken während des Schneidens, was 
beim Abrutschen zu großen, unkontrollierten Bewegungen führt. Eine stumpfe 
Klinge muss dringend von der Lehrkraft nachgearbeitet, d.h. verkürzt oder ersetzt, 
werden.  
 

 

Erste Hilfe 
 

 

 
 kleinere Verletzungen  Verbandskasten; Dokumentation im Verbandsbuch. 
 Ersthelfer: Info an Sekretariat oder Hausmeister. 
 Notruf: Kurzwahl ________ oder: 0 - 112 
 

 

Instandhaltung 
  

 Die Lehrkraft muss arbeitstäglich vor der Benutzung die Cutter einer 
Sichtprüfung unterziehen. Dabei ist auf Verschleiß, Vollständigkeit, 
Deformierung und Beschädigung zu achten. 

 Bei beschädigten oder unbrauchbaren Werkzeugen ist der zuständige 
Fachbeauftragte zu informieren. 

 Defekte Werkzeuge sind auszusondern. 
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